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Beantwortung der Anfrage der SPD-Fraktion zum Thema 
Sportstättenverwaltungsprogramm vom 02.04.2025 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die SPD-Fraktion stellte in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport vom 
02.04.2025 folgende Anfrage: 
 
Die SPD-Fraktion bittet die Verwaltung um folgende Informationen: 
 
1. Liegen der Verwaltung Rückmeldungen vor, die ebenfalls auf Probleme bei der langfristi-
gen Planung seitens der Sportvereine hinweisen? 
 
2. Welche Möglichkeiten bestehen, die Buchungsoptionen für Sporthallen so zu erweitern, 
dass Planungen über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten ermöglicht werden? 
 
Eine Option könnte darin bestehen, den Vereinen zu gestatten, bis zu einem Jahr im Voraus 
Hallenzeiten zu reservieren. Über eine automatisierte Bestätigungsaufforderung könnte der 
tatsächliche Bedarf bei den Vereinen rechtzeitig erneut abgefragt und so unnötige Reservie-
rungen vermieden werden. Dies könnte den Sportvereinen die Flexibilität bieten, ihre Bu-
chung aktiv zu bestätigen oder gegebenenfalls anzupassen. 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
1. Der Verwaltung liegen keine umfangreichen oder grundsätzlichen Beschwerden von 
Sportvereinen über Einschränkungen bei der langfristigen Planung vor. Lediglich im Bereich 
der sogenannten Abo-Buchungen war eine systemseitige Begrenzung auf einen Zeitraum 
von drei Monaten implementiert. Diese Begrenzung diente dem Zweck, Fehl- und verfrühte 
Buchungen zu vermeiden und wurde zwischenzeitlich mit dem Dienstleister erörtert. Die Lö-
sung des Sachverhalts wurde veranlasst; die Beschränkung wird kurzfristig aufgehoben. 
 
Unabhängig von dieser temporären Regelung fanden regelmäßig individuelle Abstimmungen 
mit den Sportvereinen statt, um im Bedarfsfall weitere Buchungen über den festgelegten 
Zeitraum hinaus zu ermöglichen. 
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2. Die Anpassung der Buchungssystematik für Abo-Buchungen ist bereits eingeleitet. Für 
das kommende Schuljahr werden die Bedarfe der Sportvereine frühzeitig abgefragt und an-
schließend durch die Verwaltung bestätigt. Damit wird eine verbindliche und längerfristige 
Planungssicherheit gewährleistet. 
 
Für Veranstaltungsbuchungen bestand und besteht bereits die Möglichkeit, bis zu zwei Jahre 
im Voraus Buchungen vorzunehmen. Diese Option wird von den Vereinen auch genutzt, so-
dass im Veranstaltungsbereich grundsätzlich keine Einschränkungen bei der langfristigen 
Planung bestehen. 
 
Die Verwaltung bittet in diesem Zusammenhang die Sportvereine ausdrücklich, nicht benö-
tigte Hallenzeiten zeitnah freizugeben, um eine optimale Nutzung der Sportstätten für alle 
Beteiligten sicherzustellen und unnötige Blockierungen zu vermeiden. 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Anfrage der SPD-Fraktion vom 02.04.2025 
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